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lung, die Einführung der neue
sten wissenschaftlichen, techni
schen und technologischen Kennt
nisse und Verfahren, die Kon
zentration, Kombination, Spezia
lisierung und Kooperierung und 
die rationelle Standortverteilung 
der Produktion werden immer 
neue Möglichkeiten zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität 
erschlossen. Die Verbindung der 
Errungenschaften der wissen
schaftlich-technischen Revolution 
mit den Vorzügen des sozialisti
schen Wcltwirtschaftssystems er
öffnet große Möglichkeiten für 
die Steigerung der Arbeitspro
duktivität. Die Ergebnisse von 
Wissenschaft und Technik haben 
einen ständig wachsenden Ein
fluh auf die Steigerung der Ar
beitsproduktivität. Das Erreichen 
einer höheren Arbeitsprodukti
vität im Vergleich zu den füh
renden kapitalistischen Ländern 
ist für den Sieg des Sozialismus 
im ökonomischen Wettbewerb 
zwischen Sozialismus und Kapi
talismus ausschlaggebend. Von 
1950—1970 stieg die Produktivi
tät je Produktionsarbeiter in der 
sozialistischen Industrie der DDR 
jährlich um rd. 7%. Im Fünf
jahrplan zur Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDR 1971 
bis 1975 ist vorgesehen, das Na
tionaleinkommen auf 126-128%, 
d. h. auf 136-138 Md. M, im 
Jahre 1975 zu erhöhen und die 
Arbeitsproduktivität in der In
dustrie auf 135-137% zu stei
gern. Auf dieser Grundlage sol
len die Konsumtion und das 
Realeinkommen der Bevölkerung 
auf 121-123% wachsen und 
andere wesentliche Verbesserun
gen der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Bevölkerung 
erreicht werden. Eine bedeu
tende Steigerung der Arbeits
produktivität ist notwendig, um 
die —Hauptaufgabe des V I I I .  
Parteitages der SED zu erfüllen.

Gesetze und Gebräuche des 
Krieges: Gesamtheit der Nor
men, die die Beziehungen zwi
schen kriegführenden Staaten, 
zwischen ihnen und neutralen 
Staaten während eines militäri
schen Konflikts sowie zwischen 
kriegführenden Seiten in Bürger
kriegen und nationalen Befrei
ungskriegen regeln (—> Krieg). 
Die G. sollen die grausamsten 
Methoden der Kriegführung aus
schalten sowie den Schutz der 
Zivilbevölkerung, der Kultur
güter usw. gewährleisten. Sie 
betreffen . die Methoden und 
Mittel der Kriegführung, die 
rechtliche Stellung der Kombat
tanten (Angehörige militärischer 
Einheiten) und Nichtkombattan
ten, der Kriegsgefangenen, der 
Opfer des Krieges und der Zivil
bevölkerung, die Rechtsnormen 
hinsichtlich des Eigentums sowie 
die Rechte und Pflichten neutra
ler Länder. Die G. tragen die 
Klassenmerkmale der histori
schen Epochen, in denen sie sich 
herausgebildet haben; einige von 
ihnen gehen auf jahrhunderte
alte Traditionen zurück. Die ge
genwärtig geltenden G. entstan
den aufgrund völkerrechtlicher 
Abkommen, oder sie entwickel
ten sich in Form von Ge
bräuchen. Das heutige —Völ
kerrecht verbietet die Andro
hung oder Anwendung von Ge
walt (—>■ Gewaltverbot) zwischen 
Staaten. Es erklärt den Aggres
sionskrieg zu einem Verbrechen 
gegen den Frieden (Nürnberger 
und Tokioter Kriegsverbrecher
prozeh, entsprechende UNO- 
Dokumente). Die Anwendung 
von Waffengewalt gegen andere 
Staaten ist ausschließlich als Akt 
rechtmäßiger Selbstverteidigung 
in Übereinstimmung mit Art. 51 
der UNO-Charta oder in Erfül
lung internationaler Verpflich
tungen zur kollektiven Abwehr 
einer Aggression (Kapitel VII


